
Welche Grabvarianten wird es im Naturfriedhof Banz geben? 

Im Naturfriedhof Banz können Sie grundsätzlich aus zwei verschiedenen Grabvarianten wählen. 
Neben der Grabstätte im Umkreis von markierten Bäumen, bieten wir auch Grabstellen an 
Sandsteinfindlingen an, die in allen Friedhofsbereichen in unterschiedlichster Ausprägung zu finden 
sind. 
Der Erwerb von Grabnutzungsrechten, kann sowohl kurz vor einer Beisetzung als auch im Rahmen 
der Grabvorsorge für ein oder mehrere Gräber erworben werden.  
Das Nutzungsrecht an Grabstellen wird im Falle der Vorsorge in der Regel auf 30 Jahre vergeben.  
Die Mindestruhefristen für alle Grabvarianten betragen grundsätzlich 20 Jahre. 
Sowohl das Grabnutzungsrecht als auch die Ruhezeit eines Verstorbenen, können nach deren Ablauf 
jederzeit und unbegrenzt verlängert werden. 
 
Im Naturfriedhof Banz können Sie zwischen Einzelgräbern, Partnergräbern und Familiengräbern 
auswählen. Die drei verschieden Grabarten, können sowohl an Sandsteinfindlingen als auch im 
Umkreis von markierten Bäumen frei von Ihnen ausgewählt werden.  
 
Einzelgrab 
 

• Sie erwerben das Grabnutzungsrecht an einer Einzelgrabstelle  

• Die Grabstelle können Sie an einem ausgewiesenen Einzelgrabmal frei wählen. 

• Je nach Platzangebot sind bis zu 12 Grabstellen an einem Einzelgrabmal ausgewiesen. 

• Alle anderen Grabstellen am Einzelgrabmal werden von der Friedhofsverwaltung nach 
eingehenden Anfragen vergeben. 

 
Partnergrab 
 

• Sie erwerben das Grabnutzungsrecht für eine Partnergrabstelle.  

• Das Partnergrab beinhaltet zwei Grabstellen, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander 
befinden. 

• Das Partnergrab können Sie an einem ausgewiesenen Partnergrabmal frei wählen. 

• Je nach Platzangebot sind bis zu 12 Grabstellen an einem Partnergrabmal ausgewiesen. 

• Alle anderen Grabstellen am Partnergrabmal werden von der Friedhofsverwaltung nach 
eingehenden Anfragen vergeben. 

 
Familiengrab 
 

• Sie erwerben zu Anfang drei Grabnutzungsrechte an einer Familiengrabstelle 

• Sind die drei erworbenen Gräber belegt, muss mindestens ein weiteres Grabnutzungsrecht an 
einem unbelegten Grab ihres Familiengrabmales von Ihnen dazu erworben werden. 

• So bleibt das alleinige Belegungsrecht der übrigen Grabstellen weiter ausschließlich bei Ihnen 

• Je nach Platzangebot sind bis zu 12 Grabstellen an einem Familiengrabmal ausgewiesen 
 

Jedes Leben ist einzigartig. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, für jeden Verstorbenen, der im 
Naturfriedhof Banz seine letzte Ruhe findet, auch einen konkreten Ort des Gedenkens und der 
Erinnerung zu schaffen. Aus diesem Grund wird jedes belegte Grab im Naturfriedhof Banz mit einer 
kleinen, frei gestaltbaren Schiefertafel versehen. Diese werden bei Gräbern im Umkreis von Bäumen 
an einem kleinen Sandstein angebracht, der im Anschluss an die Beisetzung direkt auf die Grabstelle 
gesetzt wird. 
Bei Grabstellen an Sandsteinfindlingen, wird die kleine Schiefertafel über der belegten Grabstelle 
direkt am Findling angebracht.  


